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Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 18. Juli 2018

Sehr geehrter Herr ██████,

in lhrer Email vom 24. Juli dieses Jahres bitten Sie um Benennung der
Möglichkeiten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzen zu können, z.B.
in Behörden.

lhre Anfrage ist als Bürgeranfrage zu behandeln, da vorliegend weder der
Anwendungsbereich des Sächsischen Umweltinformationsgesetzes noch
des Ve rbra u ch e ri nform ati o nsg esetzes e röffnet i st.

Für die Sächsische Staatskanzlei darf ich lhnen mitteilen, dass jedes Buro
als Computerarbeitsplatz ausgestattet ist und wie auch alle anderen Räu-
me über eine Steckdose verfügt. Neben der stromunabhängigen Nutzung,
bspw. auf Mobiltelefonen, besteht mithin in jedem Büro die Möglichkeit,
einen Rundfunkempfänger zu installieren. Allein auf diese Möglichkeit stellt
das Bundesverfassungsgericht ab.

Mit freu en Grüßen
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Hausanschrift;
Sächs¡sche Staatskanzlei
Referat 34 | Medien, Medienrecht
Archivstraße 1

01097 Dresden

www.sachsen.de

Verkehrsverbindung:
Zu erre¡chen mit den Straßen-
bahnlin¡en 3, 6,7, 8, 9, 13

Für Besucher mit Behinderungen
befinden sich gekennze¡chnete
Parkplätze am Königsufer.
Für alle Besucherparkplätze gilt:
Bitte be¡m Pfortendienst melden.

' Für elektronìsch signierte und für
verschlilsselte e¡ektronische Dokumen-
te veMenden S¡e das Postfach
post@sk.sachsen.de
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